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Bern, 29. April 2022 / FP 

Vernehmlassung «Vorlage zum Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024–

2027, zum Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen, zum Verpflich-

tungskredit und zur Anpassung des Bundesbeschlusses über das Natio-

nalstrassennetz» 
 

Stellungnahme des Automobil Club der Schweiz ACS 

 

Kontaktperson für Rückfragen:  

Fabien Produit, Generalsekretär Automobil Club der Schweiz ACS,  

fabien.produit@acs.ch Tel. 031 328 31 17 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga, 

sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung «Vorlage zum Zahlungsrahmen Nati-

onalstrassen 2024–2027, zum Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen, zum Verpflich-

tungskredit und zur Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz» und 

die Möglichkeit einer Stellungnahme.  

Als Mitglied von strasseschweiz unterstützt der ACS deren Stellungnahme zu dieser Vorlage. 

Die folgenden Punkte sind im Interesse unserer Mitglieder von besonderer Bedeutung, wes-

halb wir diese hier kurz hervorheben möchten: 

Generelle Feststellung:  

Innerhalb des Gesamtverkehrssystems kommt dem Nationalstrassennetz eine sehr hohe Be-

deutung zu. Die Vorlage ermöglicht die Verfügbarkeit und die Funktionsfähigkeit dieser essen-

ziellen Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Dies ist für unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand 

und unsere individuelle Mobilität von eminenter Wichtigkeit. Deshalb begrüsst der ACS die 

Vorlage grundsätzlich.  
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Detailliertere Betrachtung: 

Bedarfsgerechte Anpassung des Nationalstrassennetzes 

Der ACS stellt fest, dass das Nationalstrassennetz im Vergleich zur letzten Botschaft, ohne Be-

gründung, seiner langfristigen Weiterentwicklung beraubt wird. Das vorgeschlagene Zukunfts-

bild der letzten Botschaft sah vor, das Nationalstrassennetz zwischen den grossstädtischen 

Gebieten konsequent auf mindestens 2×3 Spuren auszubauen. In der Botschaft zur aktuellen 

Vorlage wird auf «Massnahmen zur effizienten Nutzung des Bestehenden» verwiesen. Aus un-

serer Sicht kann damit eine bedarfsgerechte Anpassung des Nationalstrassennetzes auf Basis 

des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums nicht sichergestellt werden. Die vom Bundesrat 

aufgelisteten Massnahmen mögen zu einer besseren Nutzung des bestehenden Netzes bei-

tragen, sie lassen jedoch dessen zukünftig noch rascher zunehmende Überlastung aufgrund 

des Bevölkerungswachstums ganz ausser Acht.  

 

Der ACS fordert deshalb, dass eine langfristige, bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Natio-

nalstrassennetzes bestehen bleibt, da dieses auch zukünftig die Basis für eine florierende 

Wirtschaft, unseren Wohlstand und unsere Mobilität sein wird.  

 

Zuordnung der Projekte im STEP bezüglich Realisierungshorizont  

Bei näherer Betrachtung kann der ACS die Priorisierung der Projekte bezüglich des Realisie-

rungshorizonts (2030 resp. 2040) nicht ganz nachvollziehen. So wird das Projekt «Zürcher 

Oberlandautobahn», welches die Lückenschliessung in der N15 zwischen Uster und Betzholz 

beinhaltet als zeitlich weniger dringend angesehen und dem Realisierungshorizont 2040 zuge-

wiesen. Diese Lückenschliessung ist aus Sicht des ACS mit hoher Priorität zu behandeln, da sie 

eine grosse, längst überfällige Entlastung der betroffenen Ortschaften sicherstellt. Die im STEP 

vorgesehenen Projekte im Realisierungshorizont 2030 dürfen dadurch aber nicht tangiert wer-

den.  

 

Effizienzsteigerungen bei der Projektierung von Strassenprojekten 

In der bundesrätlichen Botschaft wird festgehalten, dass es in der Umsetzung der vom Parla-

ment verbindlich beschlossenen Strassenprojekte leider zu Verzögerungen kommt. Der ACS 

stellt sich hier die Frage, ob die Projektierung bezüglich der Ämterkonsultation innerhalb der 

Bundesverwaltung nicht gestrafft werden kann. Es scheint uns, dass gewisse verwaltungsin-

terne Prozesse redundant sind. Die termingerechte Umsetzung der Strassenprojekte muss 

zwingend sichergestellt werden.  

 

Abschliessende Bemerkungen: 

Generell begrüsst der ACS die Vorlage, weil durch sie die notwendigen Mittel für die Instand-

haltung und den Betrieb des Nationalstrassennetzes sowie für fünf Strassenprojekte zur Er-

weiterung der Kapazitäten vorgesehen sind. Wir haben jedoch Bedenken bezüglich der lang-

fristig bedarfsgerechten Planung des Nationalstrassennetzes sowie der Effizienz bei der Um-

setzung der Strassenprojekte. 

 

Aufgrund des zunehmenden Bevölkerungswachstums und des dadurch wachsenden Mobili-

tätsbedarfs, ist eine langfristig angelegte Weiterentwicklung des Nationalstrassennetzes, wel-

che gleichzeitig den Infrastrukturbedürfnissen aller Regionen Rechnung trägt, unumgänglich. 
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Den ausgefüllten Fragebogen senden wir Ihnen in einem separaten Dokument. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus bestens für Ihre Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unse-

rer Stellungnahme.  
 

 

Freundliche Grüsse 

Automobil Club der Schweiz 
 

 

 

Fabien Produit 

Generalsekretär 

 

Der ACS 

Der Automobil Club der Schweiz (ACS) wurde am 6. Dezember 1898 in Genf gegründet und ist ein Zusammen-

schluss von rund 95 000 Schweizer Automobilistinnen und Automobilisten zur Wahrung der verkehrspoliti-

schen, wirtschaftlichen, touristischen, sportlichen und weiterer mit dem motorisierten Privatverkehr zusam-

menhängenden Interessen. Er widmet der Strassenverkehrsgesetzgebung und ihrer Anwendung besondere 

Aufmerksamkeit und setzt sich für die Verkehrssicherheit auf der Strasse ein. 


